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Folgen Sie uns auf Instagram. Hier erfahren Sie noch mehr Abrechnungstipps.
 

#wirliebenabrechnung

 
BZÄK Stellungnahmen August 24 - Auszug aus
Beratungsleistungen (zusammengefasst)
 
 
Beratungsleistungen GOÄ 1
 
Wird die Beratung in einer Videoübertragung erbracht, so ist hierfür ebenfalls die Geb.-Nr. 1 GOÄ
berechnungsfähig, eine Beratung per E-Mail erfordert eine analoge Berechnung der Geb.-Nr. 1
GOÄ (Beschluss Nr. 38 des Beratungsforums)
 
Ausstellung von Wiederholungsrezepten und/oder Übermittlung von Befunden oder
ärztlichen Anordnungen GOÄ 2
 
Die telefonische Übermittlung von Befunden oder zahnärztlichen Anordnungen unterfällt der Geb.-
Nr. 2 GOÄ.
Erfolgt die Ausstellung von Rezepten und/oder Überweisungen und/oder Übermittlung von
Befunden mittels Videotelefonie oder E-Mail durch (zahn-)medizinische Fachangestellte, ist die
Geb.-Nr. 2 GOÄ analog zu berechnen (Beschluss Nr. 38 des Beratungsforums).
 
GOÄ 3 Eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende Beratung - auch mittels
Fernsprecher
 
Die Abrechnungsbestimmung zur Mindestdauer von 10 Minuten hat nicht zur Folge, dass die
Leistung zwingend in einem Zug erbracht werden muss, die Leistungserbringung kann auch
aufgeteilt werden, d.h., sie kann durch die Erbringung anderer, dann auch berechnungsfähiger
Leistungen unterbrochen oder auch auf mehrere Sitzungen verteilt werden. In der Summe muss
die Vorgabe hinsichtlich der Mindestdauer der Beratung erfüllt werden. Die Leistungsvornahme per
Fernsprecher oder mittels Videoübertragung löst ebenfalls die Geb.-Nr. 3 GOÄ aus (Beschluss Nr.
38 des Beratungsforums)
 
GOÄ 4 Erhebung der Fremdanamnese über einen Kranken und/oder Unterweisung und
Führung der Bezugsperson(en) - im Zusammenhang mit der Behandlung eines Kranken –
 
Erfolgt eine Anamnese/Besprechung über einen Dritten (Bezugsperson des Patienten), so
entspricht diese Leistung der Geb.-Nr. 4 GOÄ. Zu denken ist an Kleinkinder oder kommunikations-
und/oder bewusstseinsgestörte Patienten mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten.
 
Die regelmäßige Berechnung der Geb.-Nr. 4 GOÄ z.B. für die Beratung und Instruktion der
Mutter/des Vaters neben der Beratung eines ausreichend verständigen Kindes nach der Geb.-Nr.1
GOÄ ist nicht statthaft, sofern sich die Gesprächsinhalte gleichen, ebenso, wenn das Gespräch
ausschließlich mit der Bezugsperson geführt wird.
 
Nur wenn Beratungsleistungen sowohl gegenüber dem Patienten als auch gegenüber der
Bezugsperson erbracht werden und sich die Gesprächsinhalte unterscheiden, ist eine
Nebeneinanderberechnung der Geb.-Nr. 1 und 4 GOÄ möglich. 
Eine entsprechende Behandlungsdokumentation ist angezeigt. 
 

Ä Ä
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Neben der Geb.-Nr. 3 GOÄ ist die Geb.-Nr. 4 GOÄ nicht berechnungsfähig. Wird die Leistung nach
der Geb.-Nr. 4 GOÄ im Rahmen einer Videosprechstunde erbracht, so ist diese mit der Geb.-Nr. 4
GOÄ analog zu berechnen (Beschluss Nr. 38 des Beratungsforums).
 
Quelle: BZÄK
 

Sie wünschen ein Abrechnungskonzept?

#wirliebensoftware
 

Ä5 Verlaufskontrolle
 
Bei der Ä5 als Verlaufskontrolle sollte dieser Vermerk auch in der Rechnungsstellung auftauchen.
Statt jedes Mal eine Begründung zu schreiben, können Sie es sich vereinfachen, wenn man direkt
die Ä5 als Position in der Software verdoppelt und die Verlaufskontrolle als Text bereits hinterlegt.
 
Nutzen Sie demnach die Möglichkeiten der Software aus und machen Sie es sich einfacher.
 
Sie benötigen Unterstützung? Dann melden Sie sich gerne.
 
 

Sie wünschen ein Abrechnungskonzept und
eine noch bessere Einrichtung Ihrer

Software?

#wirliebenkennzahlen
 

Soll-Ist Abgleich Planung und Abrechnung
 
Sie wünschen sich, dass die Kostenvoranschläge/Heil-und Kostenpläne mit einem gewissen Preis
kalkuliert werden, der auch umgesetzt werden soll? Berücksichtigen Sie bei der Planung auch
Ihren Stundensatz? Oder gehen Sie nur vom Eigenanteil des Patienten aus?
 
Folgendes können Sie überprüfen: Planen Sie viel Puffer ein für optionale Leistungen, die ggf.
nicht in die Umsetzung kommen, da nicht durchgeführt, nicht dokumentiert oder ggf. auch sogar
die Dokumentation der Leistungen fehlt und daher auch nicht abgerechnet werden? 
 
Ist der Fremdlabor-Puffer groß und die Abrechnung des Plans selbst fällt deutlich geringer aus?
 
Wenn Sie wirklich sicher sein wollen, dass das was Sie planen auch abgerechnet werden kann,
dann sollten Sie weniger optionale Leistungen bei GKV Patienten mitplanen und lieber die
Faktorsteigerung wählen. So haben Sie zwar ggf. eine Honorarvereinbarung (Abweichende
Vereinbarung) gemäß §2 Abs.1 und 2 GOZ unterschreiben zu lassen, aber Sie können sich sicher
sein, dass Ihr Stundensatz bzw. gewünschtes Honorar auch in die Berechnung kommt.
 
Sie wünschen eine Überprüfung des Soll- Ist- Standes Ihres Heil- und Kostenpläne bzw.
Kostenvoranschläge?
Dann melden Sie sich gerne. 
 
Wir unterstützen Sie bei der Einrichtung von Leistungsketten gemäß individuellem
Abrechnungskonzept, der Dokumentation sowie bei der Abrechnung. Natürlich schulen wir auch
Ihr bestehendes Abrechnungsteam in der Nutzung der eingerichteten Leistungsketten oder das
Behandler/Assistenzteam in der Dokumentation.
 
 

Hier geht es zur Analyse Ihrer Kennzahlen

#wirliebennetzwerken
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Schlosspark-Dentaldesign, Wiesbaden
 

 
Schlosspark-Dentaldesign, Wiesbaden
 
Schlosspark Dentaldesign ist seit über 40 Jahren im Rhein-Main-Gebiet für präzisen Zahnersatz in
natürlich schöner Ästhetik bekannt. 
 
Das besonders sympatische Inhaber-Team Dariusz und Jutta Wojcicki umfasst ein starkes Team,
bestehend aus 21 Mitarbeiter:innen - davon eine Meister:in. Der Betrieb brachte bereits zwei
Bundessieger:innen und fünf Landessieger:innen im Leistungswettbewerb der Handwerksjugend
hervor.
 
Moderne CAD/CAM Technik stellt das Labor mit eigener Fräsanlage her.
Schnarcherschienen und Sportschutzschienen gehören ebenso zum Portfolio wie die Herstellung
gaumenfreier Teleskopprothesen mit funkenerrodierten Friktionsstiften.
 
Sie haben Interesse das Labor kennenzulernen? Dann machen Sie es wie wir. Nutzen Sie
ein persönliches Gespräch mit Dariusz Wojcicki und besuchen Sie ggf. das Labor, um hinter
die Kulissen zu schauen.
 
Wir schätzen den Austausch mit dem Labor sehr und freuen uns über dieses tolle Netzwerk. 
Auch wir als dentkonzept Team werden in dem Labor demnächst zu Besuch sein, um die Abläufe
und Arbeiten im Schlosspark-Dentaldesign detaillierter kennenzulernen.
 
Vielen Dank an das Team Schlosspark-Dentaldesign.
 

 
Spezialität von Schlosspark Dentaldesign: 

Funkenerrodierte Friktionsstifte - Teleskoparbeiten
 

Link zu Schlosspark Dentaldesign

 
Herzliche Grüße,
 
Ihre Christiane Berger mit dem gesamten dentkonzept Team 

https://www.schlosspark-dental.de/


 

dentkonzept

 
dentkonzept GmbH

Postanschrift:
Friedrichstraße 17 C, 61476, Kronberg im Taunus

Büroanschrift:
Katharinenstraße 4, 61476 Kronberg 

Tel. 06173-3383-700
info@dentkonzept.net

Partner von Deutschlands großer Kreativspendenstiftung It's for Kids

Diese E-Mail wurde an {{contact.EMAIL}} gesendet.

Sie haben die E-Mail erhalten, weil Sie sich für den Newsletter angemeldet haben.
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